
Satzung des Eintracht-Fanclub Adlerfreunde Mittelhessen 

 
§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 

 

Der Verein führt den Namen Eintracht-Fanclub Adlerfreunde Mittelhessen. Er 

soll in das Vereinsregister eingetragen werden. Nach der Eintragung führt er den 

Zusatz e.V. 

 

Der Verein hat seinen Sitz im Ebsdorfergrund – OT Wermertshausen. 

 

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§ 2 Zweck des Vereins 

 

Zweck und Ziel des Vereins ist es, dass Interesse an dem Verein Eintracht 

Frankfurt zu wecken, gemeinsame Ausflugsfahrten zu Fußballspielen und 

sonstigen Veranstaltungen der Eintracht zu unternehmen, den 

Gemeinschaftssinn zu fördern sowie Freundschaft und Geselligkeit der 

Vereinsmitglieder untereinander zu pflegen. 

 

Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie 

eigenwirtschaftliche Zwecke. 

 

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 

 

Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden. Über 

den schriftlichen Antrag entscheidet der Vorstand. Der Antrag soll den Namen, 

Geburtsdatum und die Anschrift enthalten. Bei Minderjährigen ist die 

Unterschrift der beiden gesetzlichen Vertreter erforderlich. 

 

Gegen den ablehnenden Bescheid des Vorstands, der ohne Begründung ergehen 

kann, kann der Antragssteller Beschwerde erheben. Die Beschwerde ist 

innerhalb eines Monats ab Zugang des ablehnenden Bescheids schriftlich beim 

Vorstand einzulegen. Über die Beschwerde entscheidet die nächste ordentliche 

Mitgliederversammlung. 

 

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 

 

Die Mitgliedschaft endet 

- mit dem Tod des Mitglieds 

- durch freiwilligen Austritt 

- durch Streichung von der Mitgliederliste 

- durch Ausschluss aus dem Verein. 



Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem 

Vorstand. Er ist zum Schluss eines jeden Kalendermonats ohne Einhaltung einer 

Kündigungsfrist möglich. 

 

Ein Mitglied kann durch den Beschluss des Vorstands von der Mitgliederliste 

gestrichen werden, wenn es trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung der 

Beiträge in Rückstand ist. Die Streichung darf erst beschlossen werden, 

nachdem seit der Absendung des zweiten Mahnschreibens zwei Monate 

vergangen sind und die Beitragsschulden nicht beglichen sind. Die Streichung 

ist dem Mitglied mitzuteilen. 

 

Ein Mitglied kann, wenn es in grober Art und Weise gegen die 

Vereinsinteressen verstoßen hat, durch Beschluss des Vorstands aus dem Verein 

ausgeschlossen werden. Vor der Beschlussfassung ist dem Mitglied unter 

Setzung einer angemessenen Frist Gelegenheit zu geben, sich zu rechtfertigen. 

Der Ausschluss ist dem Mitglied mitzuteilen. Gegen den 

Ausschließungsbeschluss des Vorstands steht dem Mitglied das Recht der 

Berufung an die Mitgliederversammlung zu. Die Berufung hat aufschiebende 

Wirkung. Die Berufung muss innerhalb einer Frist von einem Monat ab Zugang 

des Ausschließungsbeschlusses beim Vorstand schriftlich eingelegt werden. 

Über die Berufung entscheidet die nächste ordentliche Mitgliederversammlung. 

 

§ 5 Mitgliedsbeiträge 

 

Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe der Jahresbeiträge und 

deren Fälligkeit werden von der Mitgliederversammlung bestimmt. 

Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit. 

 

§ 6 Organe des Vereins 

 

Organe des Vereins sind: 

- der Vorstand 

- die Mitgliederversammlung 

 

§ 7 Der Vorstand 

 

Der Vorstand besteht aus: 

 

1. Vorsitzender 

2. 2. Vorsitzender 

3. Rechner 

4. Schriftführer 

5. bis zu 3 Beisitzer 

 



Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich in Sinne von § 26 BGB jeweils 

durch zwei Mitglieder des Vorstands vertreten. Zu Vorstandsmitgliedern können 

nur Mitglieder des Vereins bestellt werden. Die Vereinigung mehrerer 

Vorstandsposten in einer Person ist unzulässig. 

 

§ 8 Aufgaben des Vorstands 

 

Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins. Er ist zuständig für alle 

Angelegenheiten des Vereins, soweit diese nicht durch die Satzung der 

Mitgliederversammlung zugewiesen sind. Insbesondere ist der Vorstand mit 

Einberufung, Vorbereitung und Durchführung der Mitgliederversammlungen 

betraut. 

 

§ 9 Amtsdauer des Vorstands 

 

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei 

Jahren gewählt. Er bleibt bis zur Neuwahl des Vorstands im Amt. Jedes 

Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen. Wählbar sind nur Vereinsmitglieder. 

Scheidet ein Mitglied des Vorstands während der Amtsperiode aus, so wählt der 

Vorstand ein Ersatzmitglied für die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen.  

 

§ 10 Beschlussfassung des Vorstands 

 

Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in Vorstandssitzungen, die vom 

Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 2. Vorsitzenden, schriftlich, 

fernmündlich, durch Telefax oder E-Mail einberufen werden. Eine 

Einberufungsfrist von einer Woche ist einzuhalten. Einer Mitteilung der 

Tagesordnung bedarf es nicht. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als 

50 % der Vorstandsmitglieder, darunter einer der Vorsitzenden, anwesend sind. 

Die Beschlüsse des Vorstands sind zu protokollieren und vom Sitzungsleiter und 

Schriftführer zu unterschreiben.  

 

§ 11 Die Mitgliederversammlung 

 

In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme. Zur Ausübung 

kann ein anderes Mitglied schriftlich bevollmächtigt werden. Ein Mitglied darf 

jedoch nicht mehr als drei fremde Stimmen vertreten. Die 

Mitgliederversammlung ist ausschließlich für folgende Angelegenheiten 

zuständig: 

- Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstands 

- Entlastung des Vorstands 

- Festsetzung der Höhe und der Fälligkeit der Jahresbeiträge 

- Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands 



- Beschlussfassung über Änderung der Satzung und über die Auflösung des 

Vereins 

- Beschlussfassung über die Beschwerde gegen die Ablehnung des 

Aufnahmeantrags sowie über die Berufung gegen einen 

Ausschließungsbeschluss des Vorstands 

- Ernennung von Ehrenmitgliedern 

- Wahl von 2 Kassenprüfern 

 

§ 12 Einberufung der Mitgliederversammlung 

 

Die ordentliche Mitgliederversammlung findet mindestens einmal jährlich statt. 

Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen im 

amtlichen Veröffentlichungsblatt der Gemeinden Ebsdorfergrund und Rabenau 

unter Angabe der Tagesordnung einberufen, sowie auf der vereinseigenen 

Internetseite (www.efc-mittelhessen.de) und an der öffentlichen Infotafel in 

Wermertshausen am Bürgerhaus bekannt gegeben. 

 

§ 13 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 

 

Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei dessen 

Verhinderung vom 2. Vorsitzenden oder einem anderen Vorstandsmitglied 

geleitet. Bei Wahlen kann die Versammlungsleitung für die Dauer des 

Wahlgangs und der vorhergehenden Diskussion einem Wahlausschuss 

übertragen werden. Der Protokollführer wird vom Versammlungsleiter 

bestimmt. Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die 

Abstimmung muss schriftlich durchgeführt werden, wenn 10 % der bei der 

Abstimmung anwesenden stimmberechtigten Mitglieder dies beantragen. 

 

Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. Der Versammlungsleiter kann 

Gäste zulassen. Die Mitgliederversammlung ist immer beschlussfähig. Sie fasst 

Beschlüsse im allgemeinen mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen 

Stimmen. Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. Zur 

Änderung der Satzung, insbesondere auch des Zwecks des Vereins und zur 

Auflösung des Vereins, ist jedoch eine Mehrheit von ¾ der abgegebenen 

gültigen Stimmen erforderlich. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung 

ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom jeweiligen Versammlungsleiter und dem 

Protokollführer zu unterzeichnen ist. Es hat folgende Feststellungen zu 

enthalten: Ort und Zeit der Versammlung, die Person des Versammlungsleiters 

und des Protokollführers, die Zahl der erschienen Mitglieder, die Tagesordnung, 

die einzelnen Abstimmungsergebnisse und die Art der Abstimmung. Bei 

Satzungsänderungen muss der genaue Wortlaut angegeben werden. 

 

 

 



§ 14 Nachträgliche Anträge zur Tagesordnung 

 

Jedes Mitglied kann spätestens eine Woche vor dem Tag der 

Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich beantragen, dass weitere 

Angelegenheiten nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt werden. Der 

Versammlungsleiter hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die 

Tagesordnung entsprechend zu ergänzen. 

 

§ 15 Außerordentliche Mitgliederversammlung 

 

Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung 

einberufen. Diese muss einberufen werden, wenn es das Interesse des Vereins 

erfordert oder wenn die Einberufung von 10 % aller Mitglieder schriftlich unter 

Angabe des Zwecks und der Gründe vom Vorstand verlangt wird. Für die 

außerordentliche Mitgliederversammlung gelten die §§ 11 bis 14 entsprechend. 

 

§ 16 Auflösung des Vereins und Anfallberechtigung 

 

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der in 

§ 13 der Satzung festgelegten Stimmenmehrheit beschlossen werden. Sofern die 

Mitgliederversammlung nicht anders beschließt, sind die Mitglieder des 

Vorstands Liquidatoren. Jeweils zwei Personen vertreten gemeinsam. Die 

vorstehende Vorschriften gelten entsprechend für den Fall, dass der Verein aus 

einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert. Bei 

Auflösung des Vereins oder Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 

Vereinsvermögen dem Verein Eintracht Frankfurt zu, der es ausschließlich und 

unmittelbar für gemeinnützige Zwecke des Sports zu verwenden hat. 

 

 

Rüddingshausen, den 02.06.2010            

 

1. __________________ Mario Wisker  1. Vorsitzender 

  

2. __________________ Uwe Frischholz   2. Vorsitzender 

 

3. __________________ Sebastian  Schnell  Rechner 

 

4. __________________ Marina Koch  Schriftführerin 

 

5. __________________ Ingbert Sann  Beisitzer 

 

6. __________________ Kai Bär    Beisitzer 

 

7. __________________  Manfred Wisker  (Gründungsmitglied) 


